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RS OGH 1974/4/2 12Os183/73
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.04.1974

Norm

FinStrG §35 Abs1

ZollG §21 Abs1

ZollG §48

Rechtssatz

Erfolgt die Eingangsabfertigung eines Fahrzeuges bei einem vorgeschobenen Zollamt, so ergibt sich schon aus dem

Zweck des § 48 ZollG die Verp7ichtung des Gewahrsamsinhabers, auch die im Fahrzeug mitgeführten Waren diesem

vorgeschobenen Zollamt - mithin schon vor dem tatsächlichen Eintritt über die Zollgrenze (= Bundesgrenze) - zu

stellen.
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